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cDRB 2010.xx 


Aufhebungsbesschluss des Grossen Landrates betreffend 
Ausführungsbestimmungen zum Landschaftsgesetz über 


 Lohnkutscher-Konzessionen 
 


Vom Grossen Landrat am …… erlassen  
 


 
 


 Die Ausführungsbestimmungen zum Landschaftsgesetz über Lohnkutscher-
Konzessionen vom 18. Dezember 19611 werden mit dem In-Kraft-Treten des neuen 
Landshaftsgesetzes über das Fuhrhalterwesen aufgehoben. 


 
 
 
 


                                            
1  DRB 33.21 
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Ausführungsbestimmungen zum Landschaftsgesetz über 
 Fuhrhalterwesen 


 
Vom Kleinen Landrat am …… erlassen  


 
Art. 1 


Zweck Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen dienen der Umsetzung des Landschafts-
gesetzes über das Fuhrhalterwesen1. 


 
Art. 2 


Gleichstellung Personen-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in diesem Erlass beziehen sich auf 
der Geschlechter beide Geschlechter, soweit sich aus dem Sinn des Erlasses nichts anderes ergibt. 
 


Art. 3 
Konzessions- Eine Lohnkutscher-Konzession kann nur an Personen abgegeben werden: 
voraussetzung a) die das Fahrer-Brevet besitzen; 
a) Persönlich  b) einen guten Leumund geniessen; 


b) eine gute Gesundheit nachweisen; 
c) handlungsfähig und in Davos niedergelassen sind; 
d) den Nachweis einer genügenden Versicherungsdeckung erbringen. 


  Ab dem 70. Altersjahr hat sich der Kutscher alljährlich unaufgefordert einer Ge-
sundheitskontrolle durch einen Vertrauensarzt der Gemeinde zu unterziehen. 


  Der Kleine Landrat kann für Personen ab dem 16. Altersjahr eine Ausnahmebewilli-
gung erteilen, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die betreffende Person für das 
Führen einer Kutsche tauglich ist.  


 
Art. 4 


b) Tierhaltung Die Erteilung einer Konzession wird vom Nachweis der tierschutzkonformen Haltung 
von gesunden und einsatzfähigen Pferden abhängig gemacht. 


  Die Pferde werden durch Fachpersonen bei Bedarf auf den allgemeinen Zustand 
kontrolliert, wie Aussehen, Druckstellen, Beschläge etc. 


  In der Dämmerung und nachts müssen die vordersten Pferde pro Gespann reflektie-
rende Brustdreiecke und vorne Leuchtgamaschen tragen. 


 


Art. 5 
c) Gefährte Die konzessionierten Fahrzeuge (Wagen, kombinierte Gefährte und Schlitten) haben 


folgende betrieblichen und verkehrstechnischen Voraussetzungen zu erfüllen: 
a) zwei voneinander unabhängige Bremssysteme (Wagen und Kombigefährt); 
b) eingestanzte Fahrgestellnummer; 
c) zwei Schlusslichter (elektrisch) rot; 
d) einem von vorn und hinten sichtbares, nicht blendendes gelbes Licht auf der Seite 


des Verkehrs2; 


                                            
1  DRB 33.2 
2  Art. 30 Abs. 4; VRV; SR 741.11 
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e) gebrauchstaugliche weitere Ausrüstung inkl. Ausstattung für Fahrgäste. 
  Die Fahrzeuge müssen alle 2 Jahre gemäss Aufgebot einer vom Kleinen Landrat be-


stimmten Fachstelle zur Inspektion vorgeführt werden. Die Inspektionen werden im 
Kutschenausweis, der jederzeit auf dem Gefährt mitzuführen ist, eingetragen. 


  Werden mögliche Mängel durch die Polizeiorgane festgestellt, so können diese eine 
sofortige Kontrolle durch die Fachstelle veranlassen. 


 
Art. 6  


c) Schildermon- Die Konzessionsschilder müssen am Fahrzeug auf der linken Seite am Bock fest bzw. 
tage/Missbrauch mit dem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Wechselrahmen montiert sein. 
  Bei Missbrauch einer Konzessionsnummer verfällt die Konzession und der Kleine 


Landrat kann darüber verfügen. 
 


Art. 7 
Konzessionen Den bisherigen Konzessionären bleiben die Konzessionen reserviert. 
b) Zuteilung Die Zuteilung der Konzessionen erfolgt durch den Kleinen Landrat, wobei die Reihen-


folge des Einganges begründeter Gesuche berücksichtigt werden soll. 
 


Art. 8 
c) Neuzuteilung Wird eine eingelöste Konzession während der Dauer eines Jahres nicht mehr genutzt, 


kann der Kleine Landrat diese einem anderen Bewerber zusprechen.  
 


Art. 9 
d) Pflichten Mit der Übernahme der Konzession verpflichtet sich deren Inhaber für sich und für 


seine Angestellten zu genauer Einhaltung der Konzessionsbedingungen und der jeweils 
geltenden eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Vorschriften.  


 


Art. 10 
Stellplätze Der Kleine Landrat bestimmt die Plätze, welche für das Aufstellen der konzessionier- 
a) Grundsatz ten Fahrzeuge benützt werden dürfen. Auf anderen Plätzen dürfen die Fahrzeuge nur  


solange stationiert werden, als dies die Fahrt (Ein- und Aussteigen der Fahrgäste) er-
fordert. 
 


Art. 11 
Pferdemist Der Pferdemist muss gemäss den gesetzlichen Vorschriften von den Kutschern besei-


tigt werden. 
 


Art. 12 
Pflichten wäh- Während der Fahrt mit Gästen gelten folgende Verhaltenspflichten für die Konzes- 
rend der Fahrt sionsinhaber und deren Angestellte: 


a) Bezüglich Konsum von Alkohol- und anderen Suchtmitteln gilt das SVG3; 


                                            
3  SR 741.01 
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b) Ohne Einwilligung der Fahrgäste dürfen keine Radio- und Tonbandgeräte einge-
schaltet werden. Es ist verboten Musik über Kopfhörer abzuspielen; 


c) Vier- und Mehrspänner sind nebst Kutscher mit einer geeigneten Hilfsperson zu 
führen. 


 
Art. 13  


In-Kraft-Treten Diese Ausführungsbestimmungen treten mit der Beschlussfassung durch den Kleinen 
Landrat in Kraft. 
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Gebührentarif zum Gesetz über das Fuhrhalterwesen 
 


 
Vom Kleinen Landrat gestützt auf Art. 20 des Gesetzes über das Fuhrhalterwesen1 


am xx. ……… 2010 erlassen 
  
 
1 Konzessionsgebühren 


a) Erteilung  200.00 
b) Entzug  200.00 


 
2 Administrativgebühren 


a) Ausstellung Kutscher-Ausweis  30.00 
b) Ersatz Kutscher-Ausweis  20.00 
c) Abgabe des Konzessionsnummerschildes  25.00 
d) Abgabe eines Wechselrahmens  15.00 
e) Anordnung Gesundheitskontrolle durch Vertrauensarzt 50.00 
 


3 Gebühren beigezogener Dritter 
3.01 Kosten der Fachstelle für Prüfung der Gefährte 
a) Schlitten  70.00 
b) Sommerwagen  70.00 
c) Kombinierte Schlitten/Kutschen  100.00 
d) Andere Gefährte, wie Postkutschen etc.  nach Aufwand 
e) Nachkontrollen, nach Aufwand, Stundenansatz  50.00 
 


 
3.02 Vertrauensarzt 
a) nach Aufwand zulasten Kutscher 


 
3.03 Tierarzt 
a) nach Aufwand zulasten Tierhalter 


 
4 Kutschertarif 


Es gilt folgender Kutschertarif: 
 


(wird nach Inkrafttreten des Gesetzes auf Antrag der Kutscher 
vom Kleinen Landrat genehmigt bzw. erlassen) 


 
5 Anwendung des kommunalen Gebührengesetzes 


Die Bestimmungen des Allgemeinen Gebührengesetzes der Landschaft Davos2 finden 
bei der Anwendung dieses Tarifes Beachtung. 


 
6 Aufhebung bisheriger Tarife 
                                                           
1  DRB xxx 
2  DRB 22 
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Mit dem Erlass dieses Gebührentarifs werden alle bisherigen Tarife und Gebührenrege-
lungen für das Lohnkutscherwesen aufgehoben. 


  
7 Inkrafttreten 
 Dieser Gebührentarif tritt per .... in Kraft. 








Sprengmast LS12- 5


Für unzugängliche, abgelegene, grossf lächige
Lawinen- Anrisszonen. Sicherung von
Verkehrswegen, Siedlungsraum und wichtigen
Verbindungspisten.


Sprengmasten im Hintergrund
das Matterhorn, Zermatt


Aufbau und Funktion


Der Mast wird im Lawinen- Anrissgebiet fix installiert.
Ein Magazin mit 12 Sprengladungen zu 5 kg wird im Herbst
auf den Mast gesetzt.
Die Bedienung erfolgt über eine Software am PC.
Zur Auslösung werden codierte Funksignale an die
Steuerung im Magazin
geschickt.
Eine Ladung wird anschliessend über den
Auslösemechanismus abgeworfen und bleibt an der
Halteschnur über Schnee hängen.
Während dem Fall der Ladung, wird eine Doppelzündung







Wyssen Sprengmast- Magazin
bereit zum Abflug


pyrotechnisch aktiviert.
Die Detonation erfolgt nach einer Zeitverzögerung.
Die Sprenghöhe über Schnee ist durch die Länge der
Halteschnur variabel.


 Vorteile


Überschneesprengung mit grosser Ladung erzeugt
maximalen Wirkungsbereich (bis 260 m im Durchmesser)
Magazin wird zur Nachladung, Wartung und
Sommerlagerung per Helikopter zur Station gebracht.
Der Pilot kann dank der speziellen Heliklinke und
Einführungshilfen das Magazin ohne Flughelfer aufsetzen
oder abheben vom Mast.
Wetterunabhängige und schnelle Auslösung.
Kein Personal im Gefahrenbereich.
Sprengstoff erzeugt eine hochfrequente, N- förmige
Druckwelle für beste Wirkung.
Vergleichbar geringer Installationsaufwand und kleiner
Eingriff in die natürliche Umwelt.
Kompaktes und dicht verschlossenes Magazin: alle
kritischen und bewegten Teile sind geschützt
untergebracht; Öffnung zum Ladungsabwurf ist sehr klein
und wird automatisch von Vereisungen gereinigt.
Keine anfälligen Zuleitungen nötig, Energieversorgung
durch Solarzellen am Magazin.
Sichere und einfache Vorbereitung der Ladungen im
Gebäude möglich.
Kein unkontrolliertes abgleiten von gezündeten Ladungen möglich.
Systemintegration mit Schneemessstationen zur Entscheidungshilfe möglich.
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Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
08.06.2010 11.06.2010 10-1583  P2.5 P2.6 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Übernahme der Gemeindepolizeiaufgaben 
durch die Kantonspolizei Graubünden 


 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Umsetzung der Gemeindepolizeiaufgaben wird in den Bündner Gemeinden unterschiedlich 
geregelt. Während die grösseren Kommunen eine Gemeindepolizei haben, verfügen die meisten 
kleineren Gemeinden über keinen eigenen Polizeidienst. Bei groben Vorfällen gegen Ruhe und 
Ordnung schreitet jeweils die Kantonspolizei ein. Für einen Tourismusort wie Davos, in dem sich 
in der Hauptsaison oft über 30'000 Personen aufhalten, ist ein Verzicht auf einen kompetenten 
Ordnungsdienst nicht vertretbar. 
 
Andererseits hat der alte, aus dem Militär stammende Grundsatz „ein Raum, ein Chef, ein Auf-
trag“ auch heute noch seine Berechtigung. Das heisst konkret, dass es wenig Sinn macht, wenn 
in einem Ort zwei Polizeiorganisationen den Dienst verrichten. Auch Gäste und Einheimische er-
warten die Sicherstellung von Ruhe und Ordnung, ob diese Aufgabe von uniformierten Gemein-
de- oder Kantonspolizisten wahrgenommen wird, ist ihnen in der Regel gleichgültig. Die Spann-
weite für die Zusammenarbeit reicht von strikter Aufgabentrennung über Kooperation bis hin zur 
vollständigen Integration. In den letzten Jahren wurden in der Gemeinde Davos zusammen mit 
der Kantonspolizei verschiedene Anstrengungen in Richtung Zusammenarbeit unternommen. Es 
darf in diesem Zusammenhang mit Fug und Recht von Pionierarbeit gesprochen werden, die 
möglicherweise auch Auswirkungen auf andere Gemeinden haben kann. 
 
 
1.1 Projekt Integrazione 
 
Im Sommer 2006 wurde von der Gemeinde Davos und dem Kanton das Projekt „Integrazione“ 
eingeleitet, welches eine engere Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei und der Land-
schaftspolizei vorsah. Im Herbst 2006 wurde gemeinsam entschieden, das Projekt nicht mehr 
weiterzuverfolgen und die bisherige informelle Zusammenarbeit auf operativer Ebene fortzuset-
zen. Die Gründe für die Sistierung dieses Projekts lagen mehrheitlich darin, dass einerseits die 
Perspektive einiger Angehörigen der Landschaftspolizei, die seit vielen Jahren gelebte eigen-
ständige Struktur aufzugeben, schwerfiel und andererseits einige Vertreter bei der Kantonspolizei 
zurückhaltend waren, „niedere Polizeiaufgaben“ zu übernehmen, da möglicherweise durch die 
Vorbildfunktion von Davos andere Gemeinden dem Beispiel folgen und sich damit die Aufgaben 
der Kantonspolizei grundsätzlich ändern könnten. 
 
 
1.2 Übernahme der operativen Führung durch die Kantonspolizei 
 
Nachdem Ende 2006 das Ausscheiden des Chefs Landschaftspolizei per Ende März 2007 be-
kannt war, wurde auch wegen des Inkrafttretens von Art. 3 Abs. 3 PolG (BR 613.000) eine engere 
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Anbindung der Landschaftspolizei an die Kantonspolizei gesucht. Es war vorgesehen, wie in der 
Medienmitteilung vom 23. März 2007 kommuniziert, dass ein Mitarbeiter der Kantonspolizei die 
operative Führung der Landschaftspolizei übernimmt und der für Davos zuständige Regionenchef 
5 der Kantonspolizei die Gesamtverantwortung trägt. Die Unterstellung unter den Regionenchef 5 
erfolgte versuchshalber bereits ab dem 1. April 2007. 
 
Während der Zeit der Vertragsverhandlungen mit dem Kanton über diese Lösung hat sich bei der 
Landschaftspolizei die neue Situation ergeben, dass neben dem Chef noch fünf weitere Mitarbei-
ter mit BBT-Ausweis ihre Stelle kündigten. Ein weiterer Mitarbeiter ging per Ende November 2007 
in Pension. Die Gemeinde hatte zu ihren Lasten seit einigen Jahren die Korpsangehörigen als 
Polizisten mit BBT-Ausweis ausgebildet und sie gleichzeitig für zwei Jahre verpflichtet. Da die 
Gemeindepolizeiaufgaben für voll ausgebildete Polizisten offenbar zu wenig attraktiv sind, haben 
die erwähnten Mitarbeiter im Unterland neue Herausforderungen gesucht. 
 
Da trotz grossen Anstrengungen keine ausgebildeten Gemeindepolizisten verpflichtet werden 
konnten, suchte der verantwortliche Departementchef zusammen mit dem Kommando der Kan-
tonspolizei nach einer neuen Lösung. 
 
Die darauf ausgehandelte Vereinbarung sah vor, dass die Kantonspolizei zum einen die operative 
Führung der Landschaftspolizei übernahm. Zu diesem Zweck führte ein Mitarbeiter der Kantons-
polizei als Chef der verbleibenden Angehörigen der Landschaftspolizei im Rathaus die Leitungs-
funktion aus. Die Angehörigen der Landschaftspolizei blieben weiterhin Gemeindeangestellte und 
waren administrativ der Gemeinde unterstellt. Für den Einsatz und die polizeiliche Führung war 
der erwähnte Mitarbeiter der Kantonspolizei zuständig. Sein direkter Vorgesetzter, der Chef der 
Region 5 mit Sitz im Kantonspolizeiposten Davos, liess in Absprache mit dem Landammann als 
dem politischen Verantwortlichen für die Gemeindepolizei Einsatzgrundsätze und Dienstpläne 
erstellen. Anstehende offene Punkte wurden in den gemeinsamen Rapporten besprochen und 
entschieden. 
 
Die fehlenden Mitarbeiter der Landschaftspolizei wurden neu durch die Kantonspolizei angestellt. 
Mit Inkrafttreten der Vereinbarung wurden von der Kantonspolizei sukzessive neue Mitarbeiter 
angestellt. Insgesamt sind dies bis heute 400 Stellenprozente. Die Kantonspolizei war zudem be-
rechtigt, diese Mitarbeiter, falls nötig, ausserhalb der Gemeinde Davos einzusetzen. Dies galt vor 
allem auch dann, wenn in der Gemeinde Davos nachgewiesenermassen weniger polizeiliche Ar-
beit anfiel und andererseits während der Hauptsaison die Kantonspolizei die Landschaftspolizei 
unterstützte. 
 
Bei der vorgestellten Lösung handelte es sich um einen Zwischenschritt. Einerseits ist mit dem 
Kommando der Kantonspolizei die enge Zusammenarbeit gewährleistet und andererseits haben 
die Angehörigen der Landschaftspolizei die Möglichkeit, sich dank Erweiterung der Einsatzkom-
petenz Erfahrungen mit dem Modell der Einheitspolizei zu erwerben. 
 
Die Erfahrungen mit dem nun knapp dreijährigen Betrieb sind unterschiedlich. Gemäss Auswer-
tungen des Polizeijournals sind Beanstandungen im Bereich Nachtruhestörungen besonders im 
Winter 2009/2010 leicht zurückgegangen. Obwohl die konsequente Umsetzung der Auflagen für 
Verlängerungen der Öffnungszeiten von Gastronomiebetrieben sowie das geänderte Verhalten 
des Publikums einen Einfluss haben mögen, ist die Gesamtbilanzbilanz in diesem Bereich zufrie-
denstellend. Auch sind die finanziellen Aufwendungen seit der Inkrafttretung des Vertrages von 
2005 bis 2009 um insgesamt 336’899 Franken zurückgegangen. Die Zusammenarbeit zwischen 
dem Kommandanten der Region 5, seinem Stellvertreter und dem Departementsvorsteher verlief 
konstruktiv und ohne Probleme. Die Zufriedenheit im Korps mit der neuen Organisation ist unter-
schiedlich. Während Gemeindemitarbeiter mit BBT-Ausbildung die Kompetenzerweiterung mehr-
heitlich als Bereicherung empfinden, sind die älteren, erfahrenen Mitarbeiter ohne vertiefte Aus-
bildung im Polizeiwesen unzufrieden mit der neuen Ausgangslage, sie fühlen sich oft nur als 
„Hilfspolizisten“, da das kantonale Polizeigesetz ihnen die Berechtigung zur Ausführung diverser 
Aufgaben nicht erteilte. 
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Der gegenwärtig gültige Vertrag bildet einen Übergang hin zur Einheitspolizei. Trotz dem guten 
Willen vieler Beteiligter, besteht Handlungsbedarf und darum sollen klare Verhältnisse geschaffen 
werden. 
 
 
2. Projekt Einheitspolizei 
 
Die vorliegende Leistungsvereinbarung mit der Kantonspolizei soll klare Strukturen schaffen, d.h. 
die Übertragung der Gemeindepolizeiaufgaben gemäss Pflichtenheft an die Kantonspolizei re-
geln. Auch mit dieser Regelung ist eine enge Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung 
zwischen der Gemeinde und der Kantonspolizei nötig. Die in den letzten drei Jahren mit Erfolg 
durchgeführten Rapporte zwischen dem Regionenchef 5 und dem Landammann sollen weiterge-
führt werden. 
 
 
2.1 Strukturen / Organisation 
 
Ursprünglich war vorgesehen, dass die verbleibenden vier Mitarbeiter der Landschaftspolizei oh-
ne BBT-Ausbildung im Bereich Kontrolle des ruhenden Verkehrs und weiteren nichtpolizeilichen 
Aufgaben weiterbeschäftigt werden sollten. Nach Ablehnung der Liegenschaftensteuer und dem 
darauf folgenden verschärften Verzichtsprogramm der Gemeinde sieht der Kleine Landrat sich 
gezwungen, diese Aufgabe in reduziertem Masse mit zwei Mitarbeitern auszuführen und musste 
den anderen zwei Gemeindemitarbeitern leider eine Kündigung aussprechen. Die Übernahme 
dieser Mitarbeiter durch die Kantonspolizei wurde von den Betroffenen wegen den deutlich 
schlechteren Rahmenbedingungen abgelehnt. Ein internes Stellenangebot wurde ebenfalls nicht 
genutzt. 
 
Unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Souveräns ist vorgesehen, dass die vier Mitarbeiter 
der Landschaftspolizei mit BBT-Ausbildung als ordentliche Kantonspolizisten vom Kanton über-
nommen werden. Der Info-Schalter im Rathaus wird von der Gemeinde weiterbetrieben. Somit 
werden während den Bürozeiten dem Publikum Dienstleistungen im heutigen Umfang erbracht. 
Der ruhende Verkehr, Billetkontrollen in den VBD-Bussen, Signalisationen und weitere im Pflich-
tenheft definierte nichtpolizeiliche Aufgaben bleiben bei der Gemeinde. Zwei Mitarbeiter der Land-
schaftspolizei ohne BBT-Ausbildung übernehmen diese Aufgaben. Sie sind unbewaffnet, nicht u-
niformiert und sind auf ihren Dienstjacken mit „Ordnungsdienst Davos“ gekennzeichnet. Ihnen ob-
liegt auch die Stellvertretung am Info-Schalter. 
 
 
2.2 Kostenfolgen 
 
Insbesondere wegen der Übernahme der operativen Führung durch die Kantonspolizei haben 
sich die Aufwendungen für die Gemeindepolizei seit dem Jahr 2005 deutlich verringert. Der Net-
toaufwand fiel im Jahr 2009 im Vergleich zum Jahr 2005 um rund 336'900 Franken tiefer aus. 
 
in Fr. Rechnung  


2005 
Rechnung 


2009
 Nettoaufwand Gemeindepolizei (110) 1'749’089 1'477’220
+ interne Verrechnung 1/5 Personalaufwand der Polizei  
 (zu Lasten Parkplatzrechnung 630) 


409’500 365’000


./. Parkbussen (enthalten im Bereich 630) -93'821 -114’351
  
= Total Nettoaufwand Gemeindepolizei 2'064’768 1'727’869


Die nun vorliegende Leistungsvereinbarung führt zu weiteren Einsparungen. Aufgrund der nun 
vorliegenden Leistungsvereinbarung setzen sich die jährlichen Personalaufwendungen ab 2011 
wie folgt zusammen: 
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in Fr. 
+ Pauschalentschädigung an den Kanton für 6 Polizisten 
 (inkl. Führungs- und Administrationsaufwand) 


750’000


+ Lohnaufwand für die zwei verbleibenden Landschaftspolizisten 
 (inkl. Arbeitgeberbeiträge, auf Basis der Löhne 2010) 


235’000


+ Lohnaufwand für die Auskunftsperson (inkl. Arbeitgeberbeiträge) 95’000
 
= total Personalaufwand 1'080’000
 
./. interne Verrechnung zu Lasten VBD (bei 500 Stunden) - 16’700
./. 80 % des Ertrages aus Parkbussen (gemäss Rechnung 2009, Bereich 630) - 91’000
 
= Nettopersonalaufwand (ohne sachbezogene Aufwendungen) 972’300


 
Wie erwähnt, werden die zwei Landschaftspolizisten auch für Billettkontrollen in den Ortsbussen 
eingesetzt. Das Arbeitspensum hierfür wird derzeit auf 400 bis 700 Jahresstunden geschätzt. Der 
VBD übernimmt die Kosten für diese Kontrollleistungen, die dem VBD via interner Verrechnung 
belastet und der Gemeindepolizei gutgeschrieben werden. Als Basis gilt die Lohnklasse 10 
(Chauffeurlohn). Bei einer durchschnittlichen Funktionsstufe von 14.5 entspricht dies einem Stun-
denlohn von 33.40 Franken, so dass sich die geschätzte interne Verrechnung auf jährlich 16'700 
bis 24'080 Franken beläuft (jeweils ohne anteilige Arbeitgeberbeiträge). 
 
Gemäss Vereinbarung mit dem Kanton erhält die Gemeinde jeweils per Jahresende 80 % der 
Bussenerträge, die übrigen 20 % verbleiben beim Kanton für Material (z.B. Quittungsblöcke und 
Bedenkfristzettel), Administration und Inkasso. 
 
Die Pauschalentschädigung von 750'000 Franken wird jährlich der Teuerung angepasst, wie sie 
den Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung gewährt wird. Die erstmalige Anpassung erfolgt 
per 1. Januar 2011. 
 
Der Personalbestand der Polizei hat sich seit 2005 wie folgt entwickelt: 
 
 2005 2009 2011
Landschaftspolizei (inkl. Sekretariat/Schalter/Auskunft) 18 10 3
von der Gemeinde Davos bezahlte Kantonspolizisten 
(ab 2007, inkl. Führung) 


0 5 6


  
total von der Gemeinde Davos finanzierte Polizeistellen
(inkl. Sekretariat/Schalter/Auskunft) 


18 15 9


 
Der Personalbestand ab 2011 wird sich gegenüber dem Jahr 2005 also halbieren. 
 
 
2.3 Rechtliche Auswirkungen 
2.3.1 Änderung der Landschaftsverfassung 
 
Der Grosse Landrat befasste sich mit Antrag des Kleinen Landrates vom 15. Juni 2007 (Prot.-Nr. 
07-589) bereits vor drei Jahren mit der Erfüllung von Gemeindepolizeiaufgaben und der Über-
nahme der operativen Führung der Landschaftspolizei durch die Kantonspolizei. Damals wurde 
bereits vom Kleinen Landrat darauf hingewiesen, dass die Verfassung angepasst und weitere 
rechtliche Erlasse der Gemeinde überarbeitet werden müssen, sollte die Gemeinde Davos defini-
tiv auf die Führung einer eigenen Gemeindepolizei verzichten. Die Frage der definitiven Übertra-
gung der gemeindepolizeilichen Aufgaben untersteht somit dem obligatorischen Referendum. 
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Der Kleine Landrat beabsichtigt nun, die Gemeindepolizeiaufgaben aus den vorstehend aufge-
führten Gründen definitiv der Kantonspolizei zu übertragen. Somit ist Art. 32 der Landschaftsver-
fassung (DRB 10) zu ändern. Gemäss dieser Bestimmung führt die Gemeinde eine eigene Poli-
zei. Diese Bestimmung ist dahingehend zu ändern, dass die Polizeiaufgaben auch dem Kanton 
übertragen werden können (siehe beiliegenden Nachtrag X zur Verfassung). Damit ist die rechtli-
che Voraussetzung für die Übertragung der Aufgaben an den Kanton geschaffen. 
 
 
2.3.2 Finanzrechtliche Aspekte 
 
Dieses Geschäft untersteht aber auch aus kreditrechtlichen Gründen der Volksabstimmung. Ge-
mäss Art. 12 Abs. 1 lit. e der Landschaftsverfassung (DRB 10) unterliegt die Bewilligung neuer 
wiederkehrender Ausgaben von mehr als 300'000 Franken pro Jahr der Volksabstimmung. Mit 
der oben erwähnten Summe von 750'000 Franken pro Kalenderjahr auf eine grundsätzlich unbe-
stimmte Zeit ist diese Bestimmung anzuwenden und das Geschäft dem Volk zu unterbreiten. 
 
Eine neue Ausgabe im Sinne des Finanzrechts liegt nicht nur dann vor, wenn es sich um eine 
vollständig neue Ausgabe handelt, sondern auch dann, wenn den entscheidenden Behörden eine 
verhältnismässig grosse Handlungsfreiheit über die Art und Weise der Aufgabenerfüllung zusteht. 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen eigentlichen Paradigmenwechsel, indem gemein-
depolizeiliche Aufgaben gemäss beiliegender Vereinbarung nicht mehr von eigenen Mitarbeitern 
erbracht, sondern die gesamten polizeilichen Dienstleistungen beim Kanton „eingekauft“ werden. 
Die Gemeinde verzichtet auf ein eigenes Polizeikorps. Darum ist diese Ausgabe als neu zu be-
zeichnen und gemäss Finanzkompetenzen dem Volk zu unterbreiten. 
 
 
2.3.3 Ordnungsbussenkatalog 
 
Aufgrund der generellen Übertragung der gemeindepolizeilichen Aufgaben werden in Zukunft 
auch die kommunalen Ordnungsbussen (vgl. Ordnungsbussenkatalog gemäss DRB 31.1) durch 
die Kantonspolizei erhoben. Die Kantonspolizei, welche bereits in verschiedenen Gemeinden die 
Aufgaben der Gemeindepolizei übernommen hat, verlangt eine gewisse Angleichung der Bus-
senkataloge, um den Vollzug zu vereinheitlichen. Sollte die Gemeinde Davos die Gemeindepoli-
zeiaufgaben der Kantonspolizei übertragen, ist daher der aktuelle Ordnungsbussenkatalog bis am 
1. Januar 2011 in Absprache mit der Kantonspolizei durch einen Beschluss des Grossen Landra-
tes anzupassen. 
 
 
3. Schlussbemerkungen 
 
Der Kleine Landrat ist der Überzeugung, mit der vorliegenden Lösung klare Verhältnisse geschaf-
fen zu haben, was sich sowohl auf die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden wie auch auf die 
Aufgabenerfüllung positiv auswirken wird. Die Zuständigkeiten sind klar geregelt und die Kan-
tonspolizei als Partner bietet Gewähr, dass die Gemeindepolizeiaufgaben kompetent und zuver-
lässig gelöst werden. Im Weiteren fällt die Kosteneinsparung von jährlich knapp 1,1 Mio. Franken 
im Vergleich zur Rechnung 2005 und 755'000 Franken gegenüber den heutigen Kosten ange-
sichts der angespannten Finanzlage der Gemeinde ebenfalls ins Gewicht. 
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Antrag an den Grossen Landrat zuhanden der Volksabstimmung: 


 
 
1. Der Nachtrag X zur Gemeindeverfassung betreffend Übertragung von Gemeindepolizeiaufga-


ben wird zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. 


2. Es wird ein Kredit betreffend Übernahme von Gemeindepolizeiaufgaben durch den Kanton von 
750'000 Franken pro Jahr (indexiert) zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. Die Kre-
diterteilung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Nachtrag X zur Gemeindeverfassung be-
schlossen wird. 


3. Der Kleine Landrat wird beauftragt, nach der Zustimmung durch den Souverän den Beschluss 
zu vollziehen. 


 
 
 


    


  
 
 
 
Beilagen 
- Vertrag zwischen dem Kanton Graubünden und der Gemeinde Davos betreffend Übernahme 


gemeindepolizeilicher Aufgaben durch die Kantonspolizei Graubünden samt Anhang 
- Nachtrag X zur Gemeindeverfassung betreffend Gemeindepolizei 
- Leistungsvereinbarung 
- Pflichtenheft (Aufgabenübersicht) 
 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
25.05.2010 28.05.2010 10-1556  S5.4 
 


An den Grossen Landrat 
 


Anpassung Genereller Erschliessungsplan GEP 
Aufhebung Fussweg Landwasser bis Hof 


 
Der Bund hat verfügt, dass bis Ende 2014 unbewachte Bahnübergänge zu sanieren oder aufzu-
heben sind. Im Hof befindet sich ein gefährlicher, ungesicherter Fussgängerübergang. Im Vorfeld 
wurde die Erstellung einer Schrankenanlage oder einer Unterführung geprüft. Die Kosten einer 
Sanierung  wurden auf Fr. 300'000.- bis Fr. 500’000.- geschätzt. Die Strasseneigentümer und die 
Gemeinde hätte einen massgeblichen Teil der Kosten übernehmen müssen. Diese Lösung ist 
schlicht nicht finanzierbar. Eine ersatzlose Aufhebung des Bahnüberganges ist für die Benutzer 
zumutbar. Sie müssen einen kurzen Umweg von wenigen Minuten über die Landwasserbrücke 
der Hofstrasse in Kauf nehmen.  
 
Die Rhätische Bahn hat für die ersatzlose Aufhebung des unbewachten Bahnüberganges „Hof“ 
ein eisenbahnrechtliches Verfahren durchgeführt. Die Planvorlage ist vom 4. Mai bis 2. Juni 2009 
öffentlich aufgelegen. Das Bundesamt für Verkehr hat mit der Verfügung vom 25. Februar 2010 
die ersatzlose Aufhebung des unbewachten Bahnüberganges „Hof“ genehmigt. Eine Beschwerde 
gegen diese Verfügung wurde nicht erhoben, somit ist sie rechtskräftig. 
 
Da dieser Weg im Generellen Erschliessungsplan GEP der Gemeinde eingetragen ist, ist dieser 
anzupassen. Gemäss Artikel 164 des Baugesetzes ist der Grosse Landrat zuständig für Ände-
rungen des Generellen Erschliessungsplanes. Auf die Durchführung einer öffentlichen Auflage im 
Mitwirkungsverfahren kann angesichts der bereits erfolgten öffentlichen Auflage im eisenbahn-
rechtlichen Verfahren verzichtet werden. Anschliessend an die Beschlussfassung im Grossen 
Landrat kann das Genehmigungsverfahren beim Kanton durchgeführt werden. 
 


Der Kleine Landrat beantragt dem Grossen Landrat: 
 
1. Der Fussweg Landwasser bis Hof wird aufgehoben und der Generelle Erschliessungsplan ent-


sprechend angepasst. 
 
     


  
 
 


Mitteilung an 
Rhätische Bahn, Infrastruktur, Bahnhofstrasse 25, 7002 Chur 
Hochbauamt, Raumplanung 
Tiefbauamt 
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Auflagen 
Verfügung Bundesamt für Verkehr vom 25. Februar 2010 
Auszug Genereller Erschliessungsplan 








 


 
 
 
 


Vertrag 
 


zwischen 
 


dem Kanton Graubünden, vertreten durch die Regierung, wiedervertreten durch die Vorstehe-
rin des Departementes für Justiz, Sicherheit und Gesundheit 


 
und 


 
der Gemeinde Davos, vertreten durch den Kleinen Landrat der Gemeinde Davos, wiedervertre-


ten durch den Landammann und den Landschreiber 
 


betreffend 
 


Übernahme gemeindepolizeilicher Aufgaben  
durch die Kantonspolizei Graubünden 


 
 


gestützt auf Art. 5 Abs. 3 des Polizeigesetz des Kantons Graubünden vom 20. Oktober 2004 
(PolG; BR 613.000) 


 
 
1. Zweck 


Der Kanton Graubünden und die Gemeinde Davos schliessen für die Übernahme ge-
meindepolizeilicher Aufgaben durch die Kantonspolizei den vorliegenden öffentlich-
rechtlichen Vertrag ab. 


 
 
2. Geltungsbereich 
2.1. Sachlicher Geltungsbereich 


Die Kantonspolizei übernimmt für die Gemeinde Davos gemeindepolizeiliche Aufgaben 
nach der Leistungsvereinbarung im Anhang wahr. 
 


2.2. Örtlicher Geltungsbereich 
Der vorliegende Vertrag gilt grundsätzlich für das gesamte Gebiet der Gemeinde Da-
vos. 
 


 
2.3. Bisherige Gemeindepolizei 


Die Gemeinde Davos löst auf das In-Kraft-Treten dieser Vereinbarung ihre Gemeinde-
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polizei auf. Die bei der Gemeinde verbleibenden Gemeindepolizisten erfüllen die ihnen 
übertragenen Aufgaben im Sinne von Sicherheitsassistenten ohne Bewaffnung. Sie 
können auch von der Kantonspolizei nur für solche Aufgaben ohne Bewaffnung heran-
gezogen werden. 


 
 


3. Abgeltung 
3.1 Pauschalentschädigung 


Die Gemeinde Davos entschädigt die Kantonspolizei für die erbrachten Leistungen. Die 
jährliche Pauschalabgeltung beträgt brutto Fr. 750‘000.--. Damit werden 6 Mitarbeiten-
de (Kantonspolizisten/Kantonspolizistinnen) der Kantonspolizei inkl. Führungs- und 
Administrationsaufwand sowie allfällige Zusatzdienstleistungen privater Sicherheitsfir-
men finanziert. 


 
Die Pauschalentschädigung wird mit der Einstellung der entsprechenden Mitarbeiten-
den bei der Kantonspolizei Graubünden in Rechnung gestellt. Vom Vertragsabschluss 
bis zur Einstellung der entsprechenden Mitarbeitenden verrechnet die Kantonspolizei 
ihre Leistungen nach dem geschätzten Aufwand. 
 
Die Pauschalentschädigung schliesst auch die Unterstützung der Gemeinde in allen 
anderen polizeilichen Bereichen ohne zusätzliche Entschädigungen gemäss Art. 5 Abs. 
2 PolG ein, d.h. es werden weder für Einsätze am WEF, beim Spenglercup und zur Un-
terstützung von Gemeindebeamten Kosten gemäss erwähnter Bestimmung fällig. 


 
3.2 Bussgelder 


Der Kantonspolizei stehen sämtliche Bussgelderträge zu, sofern die Bussen nicht im 
Rahmen eines ordentlichen Strafverfahrens von der zuständigen kantonalen richterli-
chen Behörde, dem Strassenverkehrsamt oder aufgrund ausdrücklicher kommunaler 
gesetzlicher Regelung von der Gemeinde ausgesprochen werden.  


 
Für das kommunale Ordnungsbussenverfahren sowie für die Bussen, welche die Ge-
meinde-Sicherheitsassistenten beim ruhenden Verkehr ausstellen, stellt die Kantons-
polizei Quittungsblöcke und Bedenkfristzettel zur Verfügung, besorgt die Administration 
und das Inkasso. Für ihre Aufwendungen wird die Kantonspolizei mit 20% der Bussen-
erträge entschädigt. Die verbleibenden 80% werden der Gemeinde jeweils per Ende 
Jahr überwiesen. Die Gemeinde Davos hat ihren Bussenkatalog bezüglich Ziffern und 
Bussenhöhe in Absprache mit der Kantonspolizei anzupassen; der geltende Ord-
nungsbussenkatalog der Gemeinde Davos (DRB 31.1) ist per 1. Januar 2011 anzu-
passen. 
 


3.4 Anpassung 
Die Pauschalentschädigung wird jährlich der Teuerung angepasst, wie sie den Mitar-
beitenden der Kantonalen Verwaltung gewährt wird. Die erstmalige Anpassung erfolgt 
per 1. Januar 2011. 


 
3.5 Zahlungsmodalitäten 


Die Abgeltung für das laufende Jahr ist der Kantonspolizei jeweils auf den 30. Juni zu 
überweisen. Bei verspäteter Zahlung ist ein Verzugszins von 5 % geschuldet. Die Leis-
tungen für die Zeit vom 1.10. bis 31.12.2010 werden per 30.11.2010 in Rechnung ge-
stellt. 


 
3.6. Fahrzeugübernahme 
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Die Kantonspolizei Graubünden übernimmt von der Gemeinde Davos die zwei vorhan-
denen Polizeifahrzeuge wie gesehen zum Preis von Fr. 21‘500.--.  


 


4. Leistungserbringung 
4.1 Leistungsvorgabe  


Die von der Kantonspolizei wahrzunehmenden Aufgaben und zu erbringenden Leis-
tungen ergeben sich aus der Leistungsvereinbarung im Anhang. 


 
4.2. Veränderung des Leistungsumfanges 


Kommt es zu einer erheblichen Änderung des Leistungsumfanges, so ist die Höhe der 
Abgeltung neu zu verhandeln und von der Regierung und dem zuständigen Gremium 
der Gemeinde zu genehmigen.  


 
4.3 Leistungsanpassungen 


Die Verhandlungen über die Änderung der Leistungen und der sich daraus ergeben-
den Anpassungen der Abgeltung erfolgen zwischen der Kantonspolizei und dem Klei-
nen Landrat.   


 
 


5. Umsetzung der Vereinbarung 
Für die Umsetzung dieses Vertrages sind das Polizeikommando der Kantonspolizei 
und der Kleine Landrat zuständig. Sie können weitere Kontaktpersonen bestimmen 
und Fragen der Zusammenarbeit regeln. 


 
 


6. Streiterledigung 
6.1 Vertragliche Streiterledigung 


Ist die Gemeinde Davos mit der Art und Weise der Umsetzung der Leistungsvereinba-
rung nicht einverstanden und kann keine einvernehmliche Lösung mit der Kantonspoli-
zei gefunden werden, kann die Gemeinde Davos vom Vorsteher oder der Vorsteherin 
des Departements für Justiz-, Sicherheit und Gesundheit Graubünden die Erteilung ei-
ner Weisung beantragen. Dieser bzw. diese entscheidet nach Anhörung der Kantons-
polizei so schnell als möglich. Der Entscheid kann verwaltungsintern nicht angefochten 
werden. 


 
6.2 Gerichtliche Streiterledigung 


Kann sich eine Partei mit der Weisung gemäss Ziffer 6.1 nicht abfinden oder ergeht ei-
ne solcher nicht innert 3 Monaten, nachdem die Gemeinde diese beantragt hat, so ist 
jede Partei frei, das Gericht anzurufen. Für diesen Fall wird die Zuständigkeit des Ver-
waltungsgerichts Graubünden gemäss Art. 63 Abs. 1 lit. b Gesetz über die Verwal-
tungsrechtspflege (VRG; BR 370.100) vereinbart. 


 


7. Haftung 
Für Schäden haftet grundsätzlich jene Partei, die sie verursacht hat. 


Für Schäden, die Angehörige der Kantonspolizei bei der Zusammenarbeit auf Ersu-
chen der Gemeinde verursachen, haftet die auftraggebende Partei, sofern kein grobes 
Verschulden vorliegt.  
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8. Organisation 
Für die Organisation der Polizei im Zusammenhang mit den zu erledigenden Aufgaben 
gemäss Leistungsvereinbarung ist die Kantonspolizei allein zuständig. 


 


9. Datenbearbeitung 
Die Gemeinde Davos verpflichtet sich, der Kantonspolizei die für die Wahrnehmung 
der polizeilichen Aufgaben erforderlichen Personendaten und Zugriffsberechtigungen 
auf die Einwohnerkontrolldaten, soweit nicht gesetzlich ausgeschlossen, zur Verfügung 
zu stellen. 


 
 
10. Übergangsregelung 


Bis zum Inkrafttreten dieses Vertrages gilt der Vertrag vom 15./19. Juni 2007; die Ab-
rechnung der Kosten erfolgt bis zu diesem Termin gemäss jenem Vertrag. 
 
Sollte die Zustimmung zu diesem neuen Vertrag ausbleiben, so gilt der alte Vertrag 
weiter und die Parteien verständigen sich raschmöglichst auf eine Übergangslösung im 
Sinne der bisherigen Regelungen. 


 


11. Vertragsdauer 
Der Vertrag tritt per 1. Oktober 2010 in Kraft und ersetzt den Vertrag vom 15./19. Juni 
2007.  Er ist unter Einhaltung einer Frist von 18 Monaten auf Ende eines Kalenderjah-
res, erstmals per 31. Dezember 2013, kündbar.   
 
Der Vertrag wird unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Organe der Parteien 
abgeschlossen; unterbleibt diese, fällt er für beide Parteien entschädigungslos dahin. 
 


 
Chur, Davos Platz,  
 
 
DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, GEMEINDE DAVOS 
SICHERHEIT UND GESUNDHEIT NAMENS DES KLEINEN LANDRATES 
Die Vorsteherin Der Landammann Der Landschreiber 
 
 
 
lic. iur. Barbara Janom Steiner Hans Peter Michel Michael Straub 
 
 
Version per 27.05.10 








 
 
 


GROSSER  LANDRAT  DER  LANDSCHAFT  DAVOS  GEMEINDE 
 
 


AMTSPERIODE  2009 – 2012 
 
 
 
 
 
 
 


E I N L A D U N G 
 
 


zur 
 
 


14. Sitzung des Grossen Landrates 
 
 


auf 
 
 


Donnerstag, 1. Juli 2010, 14.00 Uhr 
 
 


im Landratssaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Landräte 
 
Ich gestatte mir, Sie höflich zur Teilnahme an der 14. Ratssitzung einzuladen und unterbreite 
Ihnen die nachfolgende Traktandenliste: 
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1. Protokoll 
 
 Das Protokoll der Sitzung vom 27. Mai 2010 sowie alle übrigen Unterlagen liegen ab 


sofort für die Mitglieder des Grossen Landrates im Büro Nr. 25 zur Einsichtnahme auf. 
 
 
2. Gesamtrevision des Kutschergesetzes und der Ausführungsbestimmungen (Er-


gänzungsantrag nach Rückweisung durch den Grossen Landrat) 
 


 Beilage Nr. 131: Antrag des Kleinen Landrates vom 11. Mai 2010 
 
 Beilage Nr. 132: Landschaftsgesetz über das Fuhrhalterwesen 


 
Beilage Nr. 133: Nachtrag II zum Ordnungsbussenkatalog der Gemeinde Davos 
 
Beilage Nr. 134: Aufhebungsbeschluss des Grossen Landrates betreffend Ausfüh- 
 rungsbestimmungen zum Landschaftsgesetz über Lohnkutscher-
 Konzessionen 
 
Beilage Nr. 135: Ausführungsbestimmungen zum Landschaftsgesetz über das Fuhrhal- 


  terwesen 
 
Beilage Nr. 136: Gebührentarif zum Landschaftsgesetz über das Fuhrhalterwesen 
 


 
3. Erstellung eines Outdoor-Zentrums auf dem Gelände Färich – Gewährung eines 


Beitrages aus dem Anlagefonds 
 
 Beilage Nr. 137: Antrag des Kleinen Landrates vom 15. Juni 2010 
 
 Auflageakten: - DDO Beitragsgesuch vom 12. November 2009 (inkl. Kostenzusam-


   menstellung, Planübersicht 1:1000 und Erläuterung Seilpark-Elemen-
   te) 


  - Sportkommission, Antragstellung an den Grossen Landrat vom 4.  
    Januar 2010 
 
 
4. Übernahme der Gemeindepolizeiaufgaben durch die Kantonspolizei Graubünden 
 
 Beilage Nr. 138: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. Juni 2010 
 
 Beilage Nr. 139: Vertrag zwischen dem Kanton Graubünden und der Gemeinde Davos  


 betreffend Übernahme gemeindepolizeilicher Aufgaben durch die Kan- 
 tonspolizei Graubünden samt Anhang 
 
Beilage Nr. 140: Nachtrag X zur Gemeindeverfassung betreffend Gemeindepolizei 
 
Beilage Nr. 141: Leistungsvereinbarung 
 
Beilage Nr. 142: Pflichtenheft (Aufgabenübersicht) 
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5. Teilrevision der kommunalen Personalverordnung 
 
 Beilage Nr. 143: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. Juni 2010 


 
Beilage Nr. 144: Nachtrag I zur Personalverordnung der Landschaft Davos 


 
 
6. Anpassung der Sitzungsgelder der Gemeinde und Reduktion der Gehaltsklasse 


für die Mitglieder des Kleinen Landrates im Zusammenhang mit dem Verzichts-
programm 2011 


 
 Beilage Nr. 145: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. Juni 2010 
 
 Beilage Nr. 146: Nachtrag III zur Verordnung zum Gesetz über die Entschädigungen  
  der Behörden und Kommissionen der Landschaft Davos 
 
 Beilage Nr. 147: Postulat Vladimir Pilman „Verzichtsprogramm 2011: Beitrag des Gros- 
  sen und Kleinen Landrates“ vom 21. September 2009 
 
 
7.  Postulat Hans Vetsch ‚Angleichung der Bergbahnpreise im Sommer’, Frage der  
 Überweisung 
 
 Beilage Nr. 148: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. Juni 2010 
 
 Beilage Nr. 149: Postulat Hans Vetsch „Angleichung der Bergbahnpreise im Sommer’  
  vom 20. März 2010 
 
 
8. Künstliche Lawinenauslösung Frauentobel – Projektgenehmigung und Rahmen 
 kredit 
 
 Beilage Nr. 150: Antrag des Kleinen Landrates vom 15. Juni 2010 
 
 Beilage Nr. 151: Gefahrenzone Frauenkirch Situationsplan 1:2’500 
 
 Beilage Nr. 152: Künstliche Lawinenauslösung Frauentobel, Übersichtsplan 1:20’000 
 
 Beilage Nr. 153: Flyer „Wyssen Sprengmast LS12-5“ 
 
 Auflageakten: - Vorprojekt; Künstliche Lawinenauslösung Frauentobel, Technischer  
    Bericht, KV und Pläne Mai 2010 
  - Systembeschrieb Wyssen Lawinen-Sprengmast LS12-5 
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9. Anpassung Genereller Erschliessungsplan GEP, Aufhebung Fussweg Landwas- 
 ser bis Hof 
 
 Beilage Nr. 154: Antrag des Kleinen Landrates vom 25. Mai 2010 
 
 Auflageakten: - Verfügung Bundesamt für Verkehr vom 25. Februar 2010 
  - Auszug Genereller Erschliessungsplan 
 
 
10. Persönliche Vorstösse 
 
 
11. Mitteilungen des Kleinen Landrates 
 
 
 
Beigelegt finden Sie den Bericht der GPK zur Revision der Jahresrechnung 2009 der Berufs-
fachschule Davos. Detailliertere Unterlagen finden Sie in der Aktenauflage. 
 
 
 
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit. 
 
 


Freundliche Grüsse 
 


NAMENS DES GROSSEN LANDRATES 
Der Landratspräsident 


 
 
 


Florian Kamnik 
 
 
 
Davos, 16. Juni 2010 
 








  cDRB 2010.xx  


Nachtrag X zur Gemeindeverfassung 
betreffend Gemeindepolizei 


 
An der Landschaftsabstimmung vom .... angenommen 


 
I. Die Verfassung für die Landschaft (Gemeinde) Davos1 vom 30. März 1919 wird wie folgt 


geändert: 


Art. 32 (geändert) 
Allgemeine Der Kleine Landrat ist die leitende und oberste vollziehende Behörde der Ge- 
Zuständigkeit meinde. Er hat in allen Dingen das Interesse der Gemeinde zu wahren. 
  Ihm unterstehen die Gemeindeverwaltung und die Gemeindepolizei; die Auf-


gaben der Polizei können mit Vertrag2 auch an den Kanton übertragen werden. 
  (bisherige Absätze 2 und 3 werden unverändert zu Absätzen 3 und 4) 
 
II. Dieser Nachtrag tritt mit der Annahme durch die Urnengemeinde in Kraft. 
 
III. Mit dem Inkrafttreten werden in allen Landschaftserlassen die Begriffe "Landschaftspoli-


zei" oder "Gemeindepolizei" durch "Polizei" ersetzt; ebenso werden in allen Landschafts-
erlassen die Begriffe "Gemeinde Davos" bzw. "Gemeinde" anstelle von "Landschaft Da-
vos Gemeinde" samt daraus folgenden redaktionellen Änderungen eingefügt. 


 
IV. Dieser Nachtrag bedarf der Genehmigung durch die Regierung des Kantons Graubün-


den.3 
 


                                                           
1  DRB 10 
2  Vgl. Polizeigesetz des Kantons Graubünden (PolG; BR 613.000), Art. 5 Abs. 1 
3  Von der Regierung des Kantons Graubünden mit Beschluss vom .... genehmigt. 








Leistungsvereinbarung Gemeinde Davos 
 
 
 


1. Zwecks Definierung des Umfangs der übertragenen Aufgaben an die Kantonspo-
lizei (Ziff. 2.1 des Vertrages vom ....) wird folgende Leistungsvereinbarung abge-
schlossen.  


 
2. -  Ruhe und Ordnung 


Die Kantonspolizei sorgt für Ruhe und Ordnung auf dem Gemeindegebiet mit-
tels einer sichtbaren Polizeipräsenz bei Tag und Nacht. Dabei werden auch 
die Seitentäler Dischma und Sertig sowie der Davosersee und sämtliche Frak-
tionen in die Patrouillentätigkeit einbezogen. Die Schwerpunkte werden ge-
genseitig abgesprochen. Mittels zivilen Patrouillen wird auch im kriminal-
polizeilichen Bereich gearbeitet. 
Die Kantonspolizei kontrolliert die Einhaltung des Landschaftsgesetz über die  
öffentliche Ruhe und Ordnung (Polizeigesetzes der Gemeinde) und wendet 
das von der Gemeinde erlassene Ordnungs-bussenverfahren an. 


 
-  SVG-Übertretungen 


Die Kantonspolizei kontrolliert den Verkehr auch auf dem Gemeindestras-
sennetz und ahndet Verstösse. Dazu gehört auch die Durchsetzung der Fahr-
verbote auf den betroffenen Gemeindestrassen sowie Alp-, Flur und 
Forststrassen.  
 


- Geschwindigkeitskontrollen auf Gemeindestrassen 
Die mobile Geschwindigkeitsanzeige wird periodisch eingesetzt. Periodisch 
werden Geschwindigkeitskontrollen auf Gemeindenstrassen durchgeführt. 
Dabei werden nur problematische Streckenabschnitte (Schulweg, Altersheim, 
Spital, Unfälle, Schnellfahrer) berücksichtigt. 
 


- Ruhender Verkehr 
Bewirtschaftung und Kontrolle der öffentlichen Parkplätze auf dem Gemeinde-
gebiet verbleibt bei der Gemeinde Davos.   


 
- Vorführungen 


Die Kantonspolizei führt Personen, wenn diese wiederholt Vorladungen der 
Behörden nicht Folge leisten, vor. Die rechtliche Prüfung einer Vorladung ist 
Sache der Gemeinde. Die Kantonspolizei führt nur aus. 


 
- Beratung und Kontrolle der Signalisation auf Baustellen 


Die Kantonspolizei berät die Gemeinde und/oder Unternehmer bezüglich die-
ser Vorschriften und kontrolliert die Signalisation bei Baustellen, welche die 
Gemeindestrasse tangieren. Unzulänglichkeiten werden vor Ort mit dem zu-
ständigen Bauunternehmer sofort bereinigt. Hat dies keine Wirkung erfolgt ei-
ne Verzeigung. 
 







- Polizeidienst bei Veranstaltungen 
Die Kantonspolizei sorgt für Ruhe und Ordnung. Spezielle Wünsche der Ge-
meinde sind frühzeitig mit dem Postenchef des Polizeipostens Davos abzu-
sprechen. Die Verkehrsregelung und die Parkplatzbewirtschaftung sowie die 
Sicherheit innerhalb der Veranstaltung ist Sache des Veranstalters. In Ab-
sprache kann die Kantonspolizei beigezogen werden. Sie wird nach Möglich-
keit auf Kosten des Veranstalters und/oder der Gemeinde durch die Feuer-
wehr, das Ordnungsamt der Gemeinde, den Zivilschutz oder eine private Si-
cherheitsfirma unterstützt. 


 
- Intervention bei Nachtruhestörungen und anderen Lärmbelästigungen 


Meldungen erfolgen an die Notruf- und Einsatzzentrale der Kantonspolizei in 
Chur. Auf Grund der Meldung entscheidet die Kantonspolizei, ob vor Ort eine 
Intervention stattfindet. 


 
- Kontrolle Gastwirtschaftgesetz 


Die Kantonspolizei kontrolliert und ahndet den Ausschank von Alkoholika an 
Jugendliche in Restaurants, Bars und Verkaufslokalen. Die Kantonspolizei 
kontrolliert Auflagen der Gemeinde. 


 
- Nichtraucherschutz 


Die Kantonspolizei kontrolliert in Absprache mit dem Gemeindevorstand oder 
auf Grund von Hinweisen in öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen 
sowie Schularealen das Rauchverbot gemäss kantonalem Gesundheitsge-
setz. Die Gemeinde nimmt eine entsprechende Bestimmung in ihren Ord-
nungsbussenkatalog auf.  
 


- Taxi- und Kutschergesetz 
Die Kantonspolizei kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften des Taxige-
setzes und des Gesetzes über das Fuhrhalterwesen in Davos. 
 


- Bau- und Umweltschutzkontrollen 
Die Kantonspolizei begleitet auf Verlangen des Bauinspektors oder des Um-
weltdelegierten diese bei der Vornahme von Kontrollen, sofern eine Polizeibe-
gleitung nötig und sinnvoll ist. Solche Kontrollen sind, wenn nicht Gefahr im 
Verzug ist, rechtzeitig mit dem Postenchef in Davos abzursprechen. Diese 
Regelung gilt auch für andere Gemeindefunktionäre, welche bei ihrer Tätigkeit 
allenfalls Polizeischutz benötigen. 
 


- Spezielle Aufgaben 
Die Kantonspolizei kontrolliert und interveniert bei wilden Campieren auf dem 
Gemeindegebiet. 
 
Die Kantonspolizei kontrolliert und ahndet die Vorschriften bezüglich Hunde-
haltung (Leinenpflicht im Siedlungsgebiet, Verunreinigung etc.) Der Verkauf 
der Hundemarke bleibt Sache der Gemeinde. 


 
- Im übrigen wird auf die beiliegende Zusammenstellung "Aufgabenteilung" 


verwiesen, die von den Parteien zu integrierenden Bestandteil der Vereinba-
rung erklärt wird. 


 
11.03.10/19.04.2010 RK 





























 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
08.06.2010 11.06.2010 10-1584  P1.C 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Teilrevision der kommunalen Personalverordnung 
 
 
1. Einführung 
 
Am 22. Mai 2003 verabschiedete der Grosse Landrat die Neue Personalverordnung für die Land-
schaft Davos Gemeinde - Gesamtrevision und Umwandlung des Beamtenstatus in eine öffentlich-
rechtliche Anstellung. Nachdem anlässlich der Volksabstimmung vom 14. September 2003 auch 
die Anpassung der Landschaftsverfassung vom Souverän angenommen worden war, trat die 
neue Personalverordnung am1. Januar 2004 in Kraft. 
 
Im Wesentlichen ging es bei dieser Anpassung um zwei Neuerungen: Zum einen sollte die neue 
Personalverordnung durch den Grossen Landrat anstelle des Stimmvolks erlassen werden. Vor-
aussetzung dafür war die vom Volk angenommene Anpassung der Landschaftsverfassung betref-
fend Art. 22 (DRB 10), welcher in der neuen Fassung die Grundzüge des Personalrechts und die 
Delegation für den Erlass des Personalrechts an den Grossen Landrat delegiert. Zum zweiten soll 
in Zukunft allein der Kleine Landrat, die Exekutive, wie schweizweit allgemein üblich, für die Wahl 
des Personals zuständig sein. Davon wurde nur der Landschreiber ausgenommen, da dieser 
auch Protokollführer des Grossen Landrates ist. 
 
Die Grundzüge der heute geltenden kommunalen Personalverordnung lassen sich wie folgt um-
schreiben: 
 


- Abschaffung des Beamtenstatus und Einführung des öffentlich-rechtlichen Anstellungsver-
hältnisses. 


 
- Zuständigkeit für den Erlass des kommunalen Personalrechts beim Grossen Landrat. 
 
- Für die Wahl des gesamten Gemeindepersonals, der Landschreiber ausgenommen, ist der 


Kleine Landrat zuständig. Dieser kann einzelne Wahlkompetenzen delegieren. 
 
- Der Rechtsschutz wird weiterhin öffentlich-rechtlich sein. 
 
- Einführung einer kommunalen Personalkommission als institutionalisiertes Konsultativor-


gan bei wichtigen personalrechtlichen Entscheiden unter dem Vorsitz des jeweiligen für 
das Personalwesen zuständigen Departementvorstehers. 


 
- Klare Regelung wichtiger Aspekte wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Kompetenzvertei-


lung i.S. Pensionskasse, etc. 
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Ebenfalls beantragte der Kleine Landrat, dass die Anlehnung an das Personalrecht des Kantons 
beibehalten werden soll, weil eine Gemeinde immer mit dessen Anstellungsbedingungen vergli-
chen und aus Konkurrenzgründen an diesen gemessen wird. 
 
Der Grosse Landrat war jedoch nicht bereit, den am Schluss aufgeführten Grundsatz zu über-
nehmen. Er vertrat mehrheitlich die Meinung, dass die Regelung in Art. 13 Abs. 2 der damals gel-
tenden kantonalen Personalverordnung, in welcher die Abfindung bei Aufhebung einer Stelle vor-
gesehen ist, zu weit gehe. Ein Landrat votierte in der seinerzeitigen Debatte, dass man nicht auf 
halbem Wege stehen bleiben dürfe, wenn die öffentlich-rechtliche Anstellung eingeführt werde. 
Dazu ist zu bemerken, dass das Obligationenrecht schon lange eine zwingende Regelung für Ab-
findungen bei der Auflösung langjähriger Anstellungsverhältnisse durch den Arbeitgeber kannte. 
 
 
2. Die Veranlassung zur Änderung 
 
Mit der Umstrukturierung der Landschaftspolizei hin zur Einheitspolizei stellt sich das Problem, 
dass von den vier älteren Polizisten ohne BBT-Ausbildung, auch aufgrund eines verschärften 
Verzichtsprogramms, nur zwei Personen weiterhin von der Gemeinde für nichtpolizeiliche Aufga-
ben beschäftigt werden können. Für zwei Gemeindepolizisten konnte keine passende Arbeit ge-
funden werden, so dass ihnen gekündigt werden musste. 
 
Im vom Grossen Landrat am 18. Februar 2010 beschlossenen Verzichtsprogramm wurde unter 
Position I.18 ein Betrag von insgesamt 200'000 Franken für eine Übergangsregelung bei Härtefäl-
len gesprochen. Bei einer Abgangsentschädigung, wie sie im kantonalen Personalrecht vorgese-
hen ist, würde sich die Summe für beide Mitarbeiter insgesamt auf 70'000 Franken belaufen. Die-
se Entschädigung kann die finanzielle Basis bilden, damit sich die zwei älteren Gemeindeange-
stellten, die schon über 20 Jahre bei der Gemeinde Davos angestellt sind, wenigstens zum Teil 
eine neue Existenz aufbauen können. 
 
Der Hauptgrund für die strengere Regelung der Gemeinde gegenüber dem Kanton ist finanziell 
begründet. Es zeigt sich allerdings, dass die Gesamtkosten der Landschaftspolizei von 2005 bis 
2009 um über 330'000 Franken pro Jahr abgenommen haben und die Einsparung von heute bis 
2011 nochmals zusätzlich über 750'000 Franken pro Jahr betragen werden oder anders betrach-
tet, sich die Gesamtkosten mehr als halbieren werden. Unter diesen Voraussetzungen kommt der 
Kleine Landrat zur Beurteilung, dass die Gewährung einer Abgangsentschädigung auch in Anbet-
racht der gegenwärtig grossen Sparanstrengungen gerechtfertigt ist. 
 
Aufgrund dieser aufgeführten Beispiele gelangt der Kleine Landrat zur Überzeugung, dass in den 
seltenen Fällen, wo Mitarbeitenden ohne ihr Verschulden das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird, ei-
ne Abgangsentschädigung im Rahmen des kantonalen Rechts sinnvoll ist. Für den Arbeitgeber 
ist es in jeder Beziehung günstiger, nötige Reformen durchzuziehen und die Betroffenen fair zu 
behandeln, als nicht mehr zeitgemässe Strukturen nur darum nicht zu ändern, weil die Verantwor-
tung für eine Freistellung unter schwierigeren Bedingungen nicht übernommen wird. 
 
 
3. Rechtliche Aspekte 
 
Um eine juristisch korrekte Vorgehensweise zu gewährleisten, ist der in Art. 17 Abs. 1 der Perso-
nalverordnung vorgesehene Ausschluss einer angemessenen Abfindung aufzuheben. Durch die 
Revision des kantonalen Personalrechts ist diese Bestimmung nicht mehr in Art. 13 der Perso-
nalverordnung sondern in Art. 17 des geltenden Personalgesetzes (PG; Br 170.400) geregelt. Mit 
Nachtrag I zur kommunalen Personalverordnung wird diese Anpassung vorgenommen. Um die 
Regelung auf die beiden heute betroffenen Polizisten anwenden zu können, ist das Inkrafttreten 
rückwirkend auf den 1. März 2010 festzulegen, was auch mit dem Beschluss des Grossen Land-
rates vom Februar 2010 korrespondiert, in welchem er einem Beitrag für Härtefälle bei betriebs-
bedingten Kündigungen im Grundsatz zugestimmt hat. 
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4. Zusammenfassung 
 
Insgesamt erachtet der Kleine Landrat die Übernahme einer Regelung, die sowohl der Kanton, 
aber auch das private Arbeitsrecht (Art. 339b ff. OR) seit Jahrzehnten kennen, dem Arbeitgeber 
Gemeinde Davos als angemessen. Dass daraus keine übermässigen Belastungen für den Ge-
meindehaushalt entstehen, zeigt sich in der Tatsache, dass die aktuellen zwei Fälle die ersten 
seit Erlass der Personalverordnung im Jahre 2003 sind. 
 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat 
 
 


Der Nachtrag I zur Personalverordnung der Landschaft Davos wird erlassen. 
 
 
 
    


  
 
 
 
 
 
 
Beilage 
- Nachtrag I zur Personalverordnung der Landschaft Davos 
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Nachtrag I zur Personalverordnung der Landschaft Davos 
 


Vom Grossen Landrat am .... ... 2010 erlassen 
 
 
I. Die Personalverordnung der Landschaft Davos vom 22. Mai 20031 wird wie folgt geän-


dert: 
Art. 17 (geändert) 


 - Art. 13 Abs. 2 (angemessene Abfindung) 
 wird ersatzlos gestrichen, ansonsten bleibt der Artikel unverändert 
 
II. Dieser Nachtrag tritt rückwirkend auf den 1. März 2010 in Kraft. 


                                                           
1  DRB 42 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
08.06.2010 11.06.2010 10-1585  E2.C F2.4 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Anpassung der Sitzungsgelder der Gemeinde und Reduktion 
der Gehaltsklasse für die Mitglieder des Kleinen Landrates 


im Zusammenhang mit dem Verzichtsprogramm 2011 
 
 
Mit der Beratung des Verzichtsprogramms im Februar 2010 beschloss der Grosse Landrat eine 
Reduktion der Sitzungsgelder für die Behörden und die Komissionen der Gemeinde Davos um 10 
Prozent. Zudem entschied der Grosse Landrat, die Entlöhnung der Mitglieder des Kleinen Land-
rates um eine Gehaltsklasse zu reduzieren. Die Umsetzung dieser Entscheide bedingt, dass der 
beiliegende Nachtrag III zur Verordnung zum Gesetz über die Entschädigungen der Behörden 
und Kommissionen der Landschaft Davos (DRB 10.81) entsprechend geändert werden muss. 
 
Mit der vorliegenden Änderung der Verordnung ist dem von Landrat Vladimir Pilman am 21. Sep-
tember 2009 eingereichten Postulat „Verzichtsprogramm 2011: Beitrag des Grossen und Kleinen 
Landrates“ genüge getan. Es kann als erfüllt am Protokoll abgeschrieben werden. 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Dem beiliegenden Nachtrag III zur Verordnung zum Gesetz über die Entschädigungen der Be-


hörden und Kommissionen der Landschaft Davos wird zugestimmt. 
 
2. Das Postulat von Landrat Vladimir Pilman „Verzichtsprogramm 2011: Beitrag des Grossen und 


Kleinen Landrates“ vom 21. September 2009 wird als erledigt am Protokoll abgeschrieben. 
 
 
    


  
 
 
 
 
Beilagen 
- Nachtrag III zur Verordnung zum Gesetz über die Entschädigungen der Behörden und Kommissionen 


der Landschaft Davos 
- Postulat Vladimir Pilman „Verzichtsprogramm 2011: Beitrag des Grossen und Kleinen Landrats“ vom 


21. September 2009 
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Nachtrag III zur Verordnung zum Gesetz über die Entschädigungen der  
Behörden und Kommissionen der Landschaft Davos 


 
Vom Grossen Landrat erlassen am .... ... 2010 


 
I. Die Verordnung zum Gesetz über die Entschädigungen der Behörden und Kommissionen 


der Landschaft Davos vom 2. Oktober 20031 wird wie folgt geändert: 
 
 Die Beträge in nachfolgend aufgeführten Artikeln werden um 10 % gekürzt: 
 - Art. 1 Abs. 1 lit. a und b 
 - Art. 1a Abs. 1 lit. a, b und c 
 - Art. 2 Abs. 1 lit. a, b und c 
 - Art. 4 Abs. 1 lit. a und b (lit. c und d werden nicht geändert) 
 - Art. 4a Abs. 1 lit. a 
 - Art. 5 Abs. 1 lit. a, b und c 
 
 In Art. 3 wird in lit. a und b "Klasse 27 Maximum" durch "Gehaltsklasse 26 Maximum"2 


ersetzt. 
 
II. Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 


                                                           
1  DRB 10.81 
2  Vgl. Gesetz über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden des Kantons Graubünden (Personalgesetz, PG; 


BR 170.400), Art. 18 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
  MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
11.05.2010 -- 10-1522  G3.3.2 P2.1.1 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Gesamtrevision des Kutschergesetzes 
und der Ausführungsbestimmungen 


(Ergänzungsantrag nach Rückweisung durch den Grossen Landrat) 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Mit Beschluss vom 26. August 2008 hatte der Kleine Landrat dem Grossen Landrat eine Bot-
schaft zur Gesamtrevision des Kutscherwesens in der Gemeinde unterbreitet. Obwohl die Vorbe-
ratungskommission des Grossen Landrates am 1. September 2008 dem vorgelegten Entwurf 
„Gesamtrevision – Kutschergesetz und Ausführungsbestimmungen“ einstimmig zustimmte, wurde 
in der Sitzung des Grossen Landrates vom 25. September 2008 dem Antrag der FDP-Fraktion 
auf Rückweisung mit 11 zu 3 Stimmen Folge geleistet. Der Kleine Landrat legt hier nun den Er-
gänzungsantrag aufgrund der Überarbeitung vor. 
 
Der Rückweisungsantrag wurde vom damaligen Sprecher der FDP-Fraktion, Landrat Peter Eng-
ler, detailliert begründet. Auf die aufgeführten Argumente wird nachfolgend im Wesentlichen ein-
gegangen und, wo aus Sicht des Kleinen Landrates Änderungen Sinn machen, wurden Anpas-
sungen vorgenommen. 
 
 
2. Anpassungen der gesetzlichen Regelungen im Vergleich zur Vorlage vom 25. Sep-


tember 2008 
 
In Art. 3 wurde der letzte Satz „Ausländer haben sich über Gegenrecht ihres Staates auszuwei-
sen“ als kaum umsetzbar und als ungebührender Schutz der Einheimischen beurteilt. Im neuen 
Gesetz ist dieser Passus gestrichen. 
 
Zu Art. 4 wurde die Frage gestellt, warum juristische Personen keine Konzession lösen können. 
Eine Bewilligung richtet sich nach Meinung des Kleinen Landrates an eine natürliche Person, weil 
sie sich über eine entsprechende Befähigung zum Führen von Pferden ausweisen muss. Deshalb 
wird an der ursprünglichen Fassung festgehalten. Es darf auch nur einen Taxi fahren, der sich 
über eine Bewilligung als Taxifahrer persönlich ausweisen kann. 
 
Der Vertreter der FDP-Fraktion beantragt in Art. 8 das Mindestalter von 18 auf 16 Jahre zu redu-
zieren. Der Kleine Landrat ist der Meinung, dass die Ansprüche für das Führen eines Zweispän-
ners im dichten Strassenverkehr mindestens so anspruchsvoll sind wie für das Autofahren. Er 
möchte darum am Mindestalter 18 festhalten. 
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Der Kleine Landrat teilt die Meinung, dass Art. 11 „Die Kutscher müssen bei ihren Fuhrwerken 
bleiben und ihre Pferde gebührend beaufsichtigen. Das Verlassen derselben sowie ungebührli-
ches Benehmen gegenüber Gästen und Dritten ist untersagt.“ nicht praxisbezogen ist. Der neue 
Vorschlag „Die Kutscher sorgen für eine angemessene Beaufsichtigung ihrer Fuhrwerke.“ beur-
teilt der Kleine Landrat als besser. Er erlaubt sich aber darauf hinzuweisen, dass die ursprüngli-
che Formulierung in der Vorberatungskommission von Landrätin Susi Teufen beantragt und von 
diesem Gremium einstimmig verabschiedet wurde. 
 
In Art. 14 geht es um die Entsorgung des Pferdemistes. Dieser Artikel steht im Zentrum des öf-
fentlichen Interessens. Der Grosse Landrat war der Meinung, dass diese Regelung zu detailliert 
und zum Teil widersprüchlich sei. Im neuen Vorschlag wird diesem Anliegen Rechnung getragen. 
Die Formulierung „Der Pferdemist muss mit einer geeigneten Vorrichtung aufgefangen oder innert 
nützlicher Frist beseitigt werden. Der Konzessionsinhaber haftet für die Verschmutzung von öf-
fentlichen Strassen und Wegen.“ verweist klar auf das Verursacherprinzip. 
 
Die Aussage des Sprechers der FDP-Fraktion, dass die Haftungsfrage im OR geregelt sei, ist 
richtig. Allerdings verlangt der Art. 15 zusätzlich, dass sich der Konzessionsinhaber zu versichern 
habe. An dieser Auflage möchte der Kleine Landrat, auch im Interesse der Konzessionsnehmer, 
festhalten. Das OR kennt keine Versicherungspflicht, was aber nach Auffassung des Kleinen 
Landrates für Lohnkutscher zwingend nötig ist. 
 
Zu Art. 16 vertrat Landrat Peter Engler die Ansicht, dass die Festlegung einer Bussen-
Obergrenze genüge. Die Bestimmung, dass bei Gewinnsucht die Busse erhöht werden kann, sei 
zu streichen. Der Kleine Landrat hat im überarbeiteten Art. 16 dieser Forderung Rechnung getra-
gen. 
 
Betreffend Art. 18 ist die Mehrheit des Grossen Landrates zwar auch der Meinung, dass über 65-
jährige Kutscher über kein Fahrbrevet verfügen müssen. Neu soll an diese Erleichterung die Be-
dingung geknüpft werden, dass sie sich mindestens über eine fünfjährige Fahrpraxis ausweisen 
müssen. Der Kleine Landrat hat diese Ergänzung aufgenommen. 
 
 
3. Ergänzende Regelungen in den Ausführungsbestimmungen und im Gebührentarif 
 
An diesen hat der Kleine Landrat keine Änderungen vorgenommen; selbstverständlich werden 
Anpassungen, die sich aus der Beratung des neuen Gesetzes im Grossen Landrat ergeben, in 
die definitiven Ausführungsbestimmungen einfliessen. 
 
 
4. Schlussbemerkungen und Antrag 
 
Der Kleine Landrat verzichtete darauf, zum vorliegenden überarbeiteten Gesetz erneut eine Ver-
nehmlassung durchzuführen, da die Grundzüge von Gesetz und Ausführungsbestimmungen bei-
behalten wurden. An der gut besuchten Kutscherversammlung vom 13. April 2010 wurde die Vor-
lage vom Landammann vorgestellt. Das Gesetz wurde von den Kutscherinnen und Kutschern po-
sitiv und ohne substanzielle Vorbehalte aufgenommen. 
 
Insgesamt betrachtet der Kleine Landrat den vorliegenden überarbeiteten Gesetzesentwurf und 
die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen als zeitgemässe Regelung des Fuhrhalterwesens 
eines grossen Tourismusortes wie Davos. 
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Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Unveränderter Antrag der Vorlage an den Grossen Landrat vom 26. August 2008 (Prot.-Nr. 08-
802): 
 
1. Das Landschaftsgesetz über das Fuhrhalterwesen gemäss Beilage sei zuhanden der 


Volksabstimmung zu verabschieden. 
 
2. Unter dem Vorbehalt des Inkrafttretens des neuen Landschaftsgesetzes über das Fuhrhal-


terwesen werden erlassen: 
 - Aufhebungsbeschluss betreffend Ausführungsbestimmungen zum Landschaftsgesetz 


über Lohnkutscher-Konzessionen vom 18. Dezember 1961 
 - Nachtrag II zum Ordnungsbussenkatalog der Landschaft Davos Gemeinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen 
- Landschaftsgesetz über das Fuhrhalterwesen 
- Nachtrag II zum Ordnungsbussenkatalog der Landschaft Davos Gemeinde 
- Aufhebungsbeschluss des Grossen Landrates betreffend Ausführungsbestimmungen zum 


Landschaftsgesetz über Lohnkutscher-Konzessionen 
- Ausführungsbestimmungen zum Landschaftsgesetz über das Fuhrhalterwesen 
- Gebührentarif zum Landschaftsgesetz über das Fuhrhalterwesen 
 








Postulat


Verzichtsprogramm 2011: Beitrag des Grossen und Kleinen Landrats


Aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Gemeinde Davos beabsichtigt der Kleine Landrat


ein "Verzichtsprogramm 2011" dem Grossen Landrat anfangs des nächsten Jahres vorzulegen und


ihn auf den 1. Januar 2011 einzuführen. Wie aus den Ausführungen des Landammanns zu


entnehmen ist, wird dies viele Bereiche der Gemeinde betreffen und auch die Mitarbeiterinnen und


Mitarbeiter der Gemeinde werden ihren Beitrag zur Kosteneinsparung zu leisten haben.


Deshalb erscheint es mehr als angebracht, dass auch die politisch Verantwortlichen der Gemeinde


ihren Beitrag an das Verzichtsprogramm leisten. Dabei geht es im Falle des Grossen Landrats um ein


symbolisches Zeichen der Solidarität an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde. Im Falle


des Kleinen Landrat gilt es, die Vorbildfunktion der Departementsverantwortlichen wahrzunehmen.


Der Kleine Landrat soll deshalb dem Grossen Landrat eine Änderung der "Verordnung zum Gesetz


über die Entschädigungen der Behörden und Kommissionen der Landschaft Davos" (DRB 10.81)


vorlegen, bei der


alle Sitzungsgelder und Zulagen für die Arbeit im Grossen Landrat und in allen Kommissionen


um 10 Prozent gekürzt werden.


die Mitglieder des Kleinen Landrats (inkl. Landammann) um eine Klasse tiefer der kantonalen


Personalverordnung eingestuft werden.


Die Vorlage soll spätestens mit dem "Verzichtsprogramm 2011" dem Grossen Landrat unterbreitet


werden.


Vladimir Pilman


Davos, 21. September 2009


Mitunterzeichner
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Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
08.06.2010 11.06.2010 10-1586  O2 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Postulat Hans Vetsch 'Angleichung der Bergbahnpreise im Sommer', 
Frage der Überweisung 


 
 
1. Veranlassung 
 
Am 20. März 2009 reichte Landrat Hans Vetsch ein Postulat ein, in dem er einerseits die Idee der 
Davos-Inclusive-Card für Gäste positiv beurteilt, andererseits aber ein vergleichbares Angebot 
auch für Einheimische fordert. 
 
In seinen Ausführungen spricht der Postulant von einer Querfinanzierung durch den Steuerzahler 
hin zum Gast. In den aufgeführten Berechnungsbeispielen geht er davon aus, dass die Gäste mit 
der Gästetaxe etwa 1,30 bis 2 Franken pro Tag für das Davos-Inclusive-Angebot bezahlen, was 
etwa 15- bis 24-mal weniger sei als der Betrag des Einzelpreises. Auch wenn der Gast das An-
gebot nicht nutze, betrage der Mehrpreis für Einheimische noch das 3- bis 5-fache, führt Landrat 
Hans Vetsch weiter aus. 
 
Aufgrund dieser Ausgangslage fordert er den Kleinen Landrat auf, mit den Verantwortlichen der 
Bergbahnen Verhandlungen aufzunehmen, um zu erreichen, dass die Einzelfahrpreise bzw. 
Sommerabopreise um mindestens 60 % reduziert werden. Das hätte z.B. zur Folge, dass eine 
Einzelfahrt auf das Weissfluhjoch nicht mehr als 13 Franken und ein Sommerabonnement nicht 
mehr als 100 Franken kosten würde. 
 
 
2. Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
Die Einführung der Davos-Inclusive-Card hat sich bewährt und ist strategisch sinnvoll. Mit der 
Entwicklung hin zur Ganzjahresdestination ist es wichtig, dass unseren Gästen auch im Sommer 
ein attraktives Angebot zur Verfügung steht. Dazu ist die Gratisnutzung der Bergbahnen für Gäs-
te während der Sommersaison ein wichtiger Schritt. Die Bezeichnung „Gratisnutzung“ ist aller-
dings nicht korrekt, denn die Gäste bezahlen mit ihrer Gästetaxe (im Sommer Fr. 4,60 und im 
Winter Fr. 5,90) das von ihnen genutzte Gesamtangebot. Allerdings haben Gäste keine Wahl; sie 
müssen alle dieselbe Abgabe entrichten, wenn sie in Davos übernachten. Die vom Postulanten 
gemutmasste Höhe der Abgabe pro Gast und Tag für die Davos-Inclusive-Card entspricht den 
Informationen der Behörde. Die Meinung von Landrat Hans Vetsch, wonach eine versteckte 
Querfinanzierung stattfinde, ist nicht zutreffend. Das Davos-Inclusive-Angebot ist eine vertragli-
che Vereinbarung zwischen der Davos Klosters Mountains AG (DKM) und der Davos Destinati-
ons-Organisation (DDO), bei der die private AG nach rein wirtschaftlichen Kriterien mit DDO die 
Bedingungen ausgehandelt hat. Bei einer Querfinanzierung müssten die Preise nach Abschluss 
des Vertrages deswegen massiv erhöht worden sein, was nachweislich nicht zutrifft. Dabei gilt es 
auch, die Verhältniszahlen in Betracht zu ziehen. Im Winter beträgt der Anteil der Einheimischen 
6 % und im Sommer gar nur 4% der Gesamtfrequenzen der Bergbahnen. 
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Der DKM ist es jedoch stets ein Anliegen, für Ortsansässige günstige Angebote zu machen. Zum 
Beispiel kann eine einheimische Person für Fr. 250.– ein Sommerabonnement erwerben. Es sei 
zugegeben, dass von den 165 Tagen des Sommerbetriebes Erwerbstätige effektiv meist nur an 
Wochenenden das Angebot nutzen können. Anders sieht es aber beispielsweise bei der Saison-
karte für den Winter aus, die die Einheimischen beziehen können. Hier wird eine Ermässigung 
von einem ganzen Drittel gewährt. 
 
Die Gemeinde legt Wert auf eine nachvollziehbare Trennung zwischen Privatwirtschaft und Ge-
meindeaufgaben. Darum hat sich die Gemeinde Davos, im Gegensatz zu anderen Kommunen im 
Kanton, nie an der aufwendigen Finanzierung der Infrastruktur der Bahnen beteiligt. Unsere Ge-
meinde vertritt die Ansicht, dass auf die Dauer die Beibehaltung klarer Verhältnisse die bessere 
Strategie ist. Dabei soll die öffentliche Hand gute Rahmenbedingungen wie etwa raumplanerische 
Voraussetzungen oder zweckmässige Verkehrserschliessungen schaffen und die betrieblichen 
Bereiche den privaten Trägerschaften überlassen. In diesem Zusammenhang ist es dem Kleinen 
Landrat wichtig darauf hinzuweisen, dass die DKM mit 300 Jahresstellen sowie gleichviel Saison-
niers ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig für die Region Davos Klosters ist. 
 
Der Kleine Landrat stellt fest, dass die DKM auf Saisonkarten und weiteren Abos für Einheimi-
sche namhafte Vergünstigungen gewährt. Natürlich würde es die Behörde begrüssen, wenn das 
Angebot für Einheimische hier, wie auch in anderen Bereichen der Wirtschaft, noch attraktiver 
wäre. Um dies zu fordern, fehlen die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen. Falls dem 
Anliegen des Postulanten entsprochen werden sollte, bliebe folglich nur die Möglichkeit, dass 
ebenfalls, wie bei der Davos-Inclusive-Card, eine Pauschallösung mit den Bergbahnen für alle 
Einheimischen ausgehandelt würde. Eine überschlagsmässige Berechnung von DDO zeigt auf, 
dass mit einem Betrag von Fr. 1,50 pro Einwohner und Tag ein vergleichbares Angebot für die 
Einheimischen geboten werden könnte, was Gesamtaufwendungen von gut einer Million Franken 
pro Sommer betragen würde. Unabhängig, ob DKM für eine solche Lösung Hand bieten würde, 
ist es für den Kleinen Landrat nicht vertretbar, mit Steuergeldern ein Angebot zu finanzieren, das 
eindeutig nicht zu den Aufgaben und Pflichten der öffentlichen Hand gehört. Die Davos-Inclusive-
Card ist ein touristisches Angebot mit einer austarierten Finanzierung über die Gästetaxe. Ein 
ähnliches Angebot für Einheimische wäre – auch unter ausgezeichneten finanziellen Vorausset-
zungen der Gemeinde – ein Ansinnen, welches nicht den Grundsätzen der „good political gover-
nance“ entspräche. 
 
Der Kleine Landrat kann die Absichten des Postulanten nachvollziehen. Aufgrund der Abklärun-
gen und der Argumentenlage sieht er aber keine sinnvolle Handhabe, das Begehren umzusetzen. 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Aufgrund der voranstehenden Ausführungen sei das am 20. März 2010 eingereichte Postulat von 
Landrat Hans Vetsch betreffend 'Angleichung der Bergbahnpreise im Sommer' nicht zu überwei-
sen. 
 
    


  
 
 
Beilage 
- Postulat Hans Vetsch 'Angleichung der Bergbahnpreise im Sommer' vom 20. März 2010 
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Landschaftsgesetz 
über das Fuhrhalterwesen 


 
In der Landschaftsabstimmung vom … September 2010 angenommen 


 
 


Art. 1 
Zweck Das vorliegende Gesetz dient der Regelung des Lohnkutscherwesens in der Landschaft 


Davos im Interesse der Verkehrssicherheit, des Tierschutzes und der Kunden.  
 


Art. 2 
Gleichstellung Personen-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in diesem Gesetz beziehen sich auf 
der Geschlechter beide Geschlechter, soweit sich aus dem Sinn der Bestimmung nichts anderes ergibt. 
 


Art. 3 
Konzession Das Aufstellen und Hin- und Herfahren von bespannten Lohnfuhrwerken auf öffentli- 
a) Grundsatz chen Plätzen und Strassen in der Landschaft Davos ist nur solchen Personen gestattet, 


die vom Kleinen Landrat eine Konzession erhalten haben. Die Konzession darf nur an 
Niedergelassene erteilt werden. 


 
Art. 4 


b) Dauer und Die Konzession wird für ein Kalenderjahr erteilt. Sie ist persönlich und kann nicht 
Zahl übertragen werden. 
  Für die Konzession, die im Laufe eines Jahres erteilt wird, ist die volle Taxe zu be-


zahlen. Der Bewerber erhält eine Nummer, die sichtbar am Schlitten bez. Wagen oder 
kombinierten Gefährt montiert werden muss. 


   Die Zahl der zu vergebenden Nummern wird vom Kleinen Landrat festgesetzt, wo-
bei jedoch nicht mehr als drei Nummern auf einen Bewerber und Haushalt zugeteilt 
werden dürfen. 


 
Art. 5 


c) Entzug der Die Konzession wird vom Kleinen Landrat entzogen oder nicht mehr erneuert, wenn 
Konzession a) die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind; 


 b) wiederholt Tierschutzvorschriften missachtet werden; 
 c) die Konzessionsgebühr nicht bezahlt wird; 
 d) Verstösse gegen allgemein gültige Sicherheitsregeln zu verzeichnen sind; 


 e) wiederholte oder schwerwiegende Verletzungen von gesetzlichen Vorschriften  
  oder der Bestimmungen dieses Gesetzes vorliegen. 


  Dem Entzug hat eine schriftliche Verwarnung vorauszugehen. Ein Anspruch auf 
Rückvergütung bereits bezahlter Gebühren besteht nicht. 


 
Art. 6 


d) Erlöschen der Die Konzession erlischt und kann von der Gemeinde neu vergeben werden: 
Konzession a) durch Aufgabe des Betriebes; 


 b) durch Tod des Bewilligungsinhabers; 
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 c) wenn die erteilte Konzession innert 12 Monaten nach dem Erhalt nicht benutzt 
wurde. 


  
Art. 7 


e) Konzessions- Die Gemeinde erhebt für die Jahresbewilligung eine Konzessionsgebühr, die sich auf  
gebühr Ein- und Mehrspännerfuhrwerke bezieht. Die Taxe beträgt zwischen Fr. 200.-- und 


Fr. 1’200.-- pro Kalenderjahr und Konzession. 
  Ein Anspruch auf Rückvergütung bereits bezahlter Konzessionsgebühren besteht 


nicht. 
 


Art. 8 
d) Persönliche Die Voraussetzungen für eine Bewilligungserteilung zur gewerbsmässigen Führung  
Voraussetzungen eines Lohnfuhrwerkes sind: 


a) Nachweise der Fahrtauglichkeit; 
b) Mindestalter von 18 Jahren; 
c) gute Gesundheit und unbescholtener Leumund; 
d) Nachweis über das Vorhandensein der für die Tierhaltung und die Betriebsführung 


notwendigen Lokalitäten und Einrichtungen. 
  Bei Fuhrhaltereien, welche auf Rechnung einer Personengemeinschaft oder einer 


juristischen Person geführt werden, hat auch der Geschäftsführer den persönlichen An-
forderungen dieser Bestimmungen zu entsprechen. 


 
Art. 9 


Verhalten Die Fuhrwerke sind so aufzustellen, dass der übrige Strassenverkehr nicht beeinträch- 
a) Aufstellen  tigt wird. Die Kutscher haben sich den Anordnungen der Polizeiorgane zu fügen. Es 


dürfen nur geeignete, verkehrstaugliche und gesunde Pferde eingesetzt werden.  
 


Art. 10 
b) Tarif Die Konzessionsinhaber bzw. deren Angestellte sind verpflichtet, den gedruckten Kut-


scher-Fahrtarif bei sich zu tragen und ihn auf Verlangen vorzuweisen. Der vom Klei-
nen Landrat genehmigte Tarif ist verbindlich. 


  Die Tarife werden vom Kleinen Landrat nach Anhören der Kutscher festgesetzt. Ei-
ne Änderung der Tarife kann nur jeweils auf den Beginn der Winter- oder Sommersai-
son erfolgen. 


  Die Tarife sind allgemein verbindlich und dürfen weder unter- noch überboten wer-
den. Sie sind stets im Fahrzeug mitzuführen sowie an den Standplätzen anzuschlagen. 


 
Art. 11 


c) Auftreten Die Kutscher sorgen für eine angemessene Beaufsichtigung ihrer Fuhrwerke. 
 


Art. 12 
d) Transport- In der Gemeinde Davos dürfen Personen gegen Entgelt nur von brevetierten Kutschern 
pflicht  und in mit Konzessionsnummern versehenen und geprüften Fahrzeugen befördert wer-


den. 
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  Sollten alle konzessionierten Davoser Gefährte besetzt sein, dürfen Kutscher mit 
Fahrbrevet mit abgenommenen Fahrzeugen und vertrauten, verkehrstauglichen Pferden 
beigezogen werden. 


 
Art. 13 


Zustand der Ge- Die eingesetzten Gefährte müssen in betriebs- und verkehrstechnisch einwandfreiem 
fährte und Tiere Zustand sein und werden regelmässig durch eine Fachstelle kontrolliert. Dies gilt sinn-


gemäss auch für die Pferde. 
  Die Kosten dieser Kontrollen gehen zulasten der Konzessionsinhaber. 
 


Art. 14 
Auffangpflicht Der Pferdemist muss mit einer geeigneten Vorrichtung aufgefangen oder innert nützli- 
für Mist cher Frist beseitigt werden. 
  Der Konzessionsinhaber haftet für Verschmutzungen von öffentlichen Strassen und 


Wegen. 
 


Art. 15 
Haftung Die Konzessionsinhaber haften für allen Schaden, der aus ihrer eigenen oder ihrer An-


gestellten Fahrlässigkeit oder aus der Unsicherheit der Pferde entsteht. Sie haben sich 
für diese Haftung nach den Weisungen des Kleinen Landrates zu versichern. 


  Ein Nachweis über das Vorliegen des entsprechenden Versicherungsschutzes kann 
jederzeit verlangt werden. 


 
Art. 16 


Strafbestim- Wer dieses Gesetz übertritt, wird mit einer Busse bis zu Fr. 3’000.-- belegt. 
mungen   Im Wiederholungsfall kann neben der Busse die Bewilligung entzogen werden, oh-


ne dass eine Rückvergütung der Taxe stattfindet.  
 


Art. 17 
Ordnungs- In Ergänzung zum ordentlichen Strafverfahren gemäss diesem Gesetz oder dazu erlas- 
bussen  sener Ausführungsbestimmungen kann der Grosse Landrat einzelne Tatbestände als 


Ordnungsbussen mit einem Bussentarif 1 ausgestalten. 
  Das Verfahren richtet sich in diesem Fall nach dem Landschaftsgesetz über öffentli-


che Ruhe und Ordnung vom 27. November 20052. 
 


Art. 18 
Übergangsbe- Kutscher, welche bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes über kein Fahrerbrevet verfügen, 
stimmung  haben dieses innert einem Jahr zu erwerben; andernfalls verlieren sie die Konzession. 
  Diese Vorschrift gilt nicht für selbständige Kutscher, die im Zeitpunkt des In-Kraft-


Tretens dieses Gesetzes das 65. Altersjahr überschritten haben. 
 


                                                 
1  DRB 31.1 
2  DRB 31 
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Art. 19 
Gebühren Die Bestimmungen des Allgemeinen Gebührengesetzes der Landschaft Davos3 finden 


bei der Anwendung dieses Gesetzes Beachtung. 
 


Art. 20 
Ausführungs- Der Kleine Landrat erlässt die nötigen Ausführungsbestimmungen4 für den Vollzug 
bestimmungen  dieses Gesetzes, insbesondere: 


a) zu den persönlichen Voraussetzungen für die Bewilligungserteilung; 
b) Tierschutz; 
c) Gebühren-, Tax- und Platzordnung; 
d) Technische Ausrüstung und Prüfung der Gefährte. 


 
Art. 21 


In-Kraft-Treten Mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes wird das Lohnkutschergesetz vom 4. März 
19235 aufgehoben. 
 Der Kleine Landrat bestimmt das Inkrafttreten6. 


                                                 
3  DRB 22 
4  DRB 33.2 
5  DRB 33.2 
6   Vom Kleinen Landrat mit Beschluss vom ... auf den ... in Kraft gesetzt. 








Postulat


Angleichung der Bergbahnpreise im Sommer


Seit einigen Jahren hat der Davoser Gast die Möglichkeit, mit seiner Davoslnclusive
Card die Bergbahnen zu benutzen. Diese an sich lobenswerte Idee sollte jedoch
nicht dazu führen, dass die Steuerzahler aus Davos dieses Angebot quer
subventionieren, indem sie für ihre Bergbahnfahrten den vollen bzw. höchsten Preis
bezahlen.
Da über die Zahlungen von 000 an die Davos-Klosters Bergbahnen Vertraulichkeit
vereinbart wurde, lässt sich leider der genaue Betrag, den der Gast über die Kurtaxe
bezahlt, nicht eruieren. Auf Grund meiner Recherchen dürfte sich dieser aber im
Bereich zwischen Fr. 1.30 und Fr. 2.00 pro Tag bewegen. Das heisst: Um z.B. auf
das Weissfluhjoch zu gelangen, bezahlt der Einheimische zwischen 15 u. 24 x mehr
als der Gast - (und dies nur auf die einfache Fahrt gerechnet - bei Retourfahrten
sieht die Bilanz noch schlechter aus.) Die Rechnung der Bergbahnen ist zwar eine
Mischrechnung - aber selbst im "besten Fall", in dem der Gast das Angebot der
Bergbahnen nicht nutzt, was eher selten vorkommen dürfte, bezahlt der
Einheimische noch 3 - 5 x mehr für eine Fahrt.
Nach meiner Auffassung wäre eine Reduktion der Einzelfahrpreise bzw. Sommer
abopreise um mind. 60% erforderlich. Im Klartext - eine Einzelfahrt zum
Weissfluhjoch dürfte nicht mehr als 13.-Fr. , dass Sommerabo nicht mehr als 100.
Fr. kosten.


Ich ersuche deshalb den Kleinen Landrat, mit den Bergbahnen Gespräche
aufzunehmen, mit dem Ziel, die Bergbahnpreise für die Steuerzahler in Davos
dem Niveau anzupassen, den unsere Gäste über ihre Kurtaxe bezahlen.


Hens vets.ct\
rl1 ti/~t....J!f.,-t)~vos, 20. März 2009
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Nachtrag II zum Ordnungsbussenkatalog der 
Landschaft Davos Gemeinde 


 
 


Vom Grossen Landrat am xx. …… 2010 erlassen 
 


I. Der Ordnungsbussenkatalog der Landschaft Davos Gemeinde1 vom 29. September 
2005 wird wie folgt geändert: 


 
33.21 Landschaftsgesetz über das Fuhrhalterwesen2 und Ausführungsbestimmungen3 dazu (geändert) 
33.21.01 Nichtanbringen des Konzessionsschildes Fr. 40.00 
33.21.02 Technische Mängel an der Kutsche (wenn die Anwendung 
 des SVG erfolgt, geht jenes vor) Fr. 50.00 
33.21.03 Nichtmitführen des vom Kleinen Landrat bewilligten, gedruckten  Fr. 40.00 
 Kutscher-Fahrtarifes 
33.21.04 Nichtmitführen des Kutschen-Ausweises Fr. 40.00 
33.21.05 Unterlassen der periodischen Prüfung der Kutsche Fr. 100.00 
33.21.06 Fahren ohne gültige Konzessions-Nummer Fr. 50.00 
33.21.07 Fehlendes Schlusslicht, Richtungsanzeiger hinten Fr. 50.00 
33.21.08 Fahren ohne Licht / Schlusslicht in der Dämmerung und nachts Fr. 40.00 
33.21.09 Fahren ohne reflektierende Brustdreiecke und Leuchtgamaschen  
 in der Dämmerung und nachts Fr. 40.00 
33.21.10 Unterlassen der Richtungsanzeige Fr. 40.00 
33.21.11 Abspielen von Musik ohne Einwilligung der Fahrgäste oder 
 Musik über Kopfhörer Fr. 40.00 
33.21.12 Mitnehmen von verschiedenen Personengruppen ohne deren 
 Einwilligung Fr. 40.00 
 
II. Dieser Nachtrag tritt gleichzeitig mit dem Landschaftsgesetz über das Fuhrhalterwesen 


in Kraft4. 
 
 
 


                                                           
1  DRB 31.1 
2  DRB 33.2 
3  DRB 33.21 
4  Am … in Kraft getreten. 





